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N i e d e r s c h r i f t 

über die 2. Sitzung des Rates der Gemeinde Ebergötzen am Dienstag, den 06.  
Dezember 2016 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Ebergötzen, 
Bergstr. 18 in 37136 Ebergötzen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anwesend: Bürgermeister Jurgeleit als Vorsitzender 
  Ratsmitglied Peschke 
  Ratsmitglied Bornemann  
  Ratsmitglied Böhme 
  Ratsmitglied Andree 
  Ratsmitglied Isermann 
  Ratsmitglied Bährens 
     Ratsmitglied Baran 
  Ratsmitglied Schmülling 
  Ratsmitglied Curdt 
 
  Frau Bartus-Deutsch als Verwaltungsvertreterin des Bürgermeisters 
  Herr Curdt als Schriftführer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Öffentliche Sitzung 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 

1. Eröffnung der Sitzung 
 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder 
 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

4. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 
 

5. Genehmigung der Niederschrift über die 1. konstituierende Sitzung des Rates der 
           Gemeinde Ebergötzen am 14.11.2016 
 

6. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und über 
           wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses 
 

7. I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Eber-
götzen für das Haushaltsjahr 2016 

           a) Zustimmung zum Entwurf 
           b) Beschlussfassung der I. Nachtragshaushaltssatzung einschl. integrierter mittel- 
               fristiger Ergebnis- und Finanzplanung 
           c) Beschlussfassung über den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
              „Grundstücksverwaltung Brotmuseum“ für das Wirtschaftsjahr 2016 
 

8. Erlass einer Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Er-
satz von Auslagen sowie Verdienstausfall für Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und eh-
renamtlich tätige Personen der Gemeinde Ebergötzen 

 
9. Unterbrechung der Sitzung für die Einwohnerfragestunde 
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Die anwesenden Zuhörer haben Gelegenheit, Fragen an den Rat und die Verwaltung zu 
richten. Fragen, die den persönlichen Bereich berühren, sind nicht zugelassen. 
 

10. Behandlung von Anfragen und Anregungen 
 

11. Schließung der Sitzung 
 
 
zu 1.  

Eröffnung der Sitzung 

Der Vorsitzende Detlef Jurgeleit begrüßt die Anwesenden zur 2. Sitzung des Rates der 

Gemeinde Ebergötzen und eröffnet die Sitzung um 19.00 Uhr. 

 

zu 2.  

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder 

Der Vorsitzende stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest. Weiterhin stellt er fest, 

dass zehn Ratsmitglieder anwesend sind. Ratsmitglied Müller fehlt entschuldigt. 

 

zu 3.  

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

 

zu 4.  

Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 

Es liegen keine Anträge zur Tagesordnung vor. Der Gemeinderat stimmt der bestehenden 

Tagesordnung einstimmig zu.  

 

zu 5.  

Genehmigung der Niederschrift über die 1. konstituierende Sitzung des Rates der 

Gemeinde Ebergötzen am 14.11.2016 

 

Die Niederschrift über die 1. konstituierende Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 

Ebergötzen vom 14.11.2016 wird einstimmig genehmigt, gegen Form und Inhalt bestehen 

keine Einwände. 

 

zu 6. 

Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und   
über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses 
 

 Brücke über die Aue zwischen Vöhreweg und Hohler Weg wurde zwischenzeitlich 
aufgebaut, Kostenfaktor 14.875 Euro. 

 

 Vom 22.11. bis 22.12.2016 findet für den Bebauungsplan Nr. 025, 1. Änderung, die 
öffentliche Auslegung statt, Anregungen und Bedenken können in dieser Zeit vor-
gebracht werden. Für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Altenwohnheim in 
Holzerode findet im gleichen Zeitraum die frühzeitige Bürgerbeteiligung statt. Die 
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Bürger haben Gelegenheit in der Verwaltung zur Einsichtnahme und Erörterung. 
Anregungen können aufgenommen werden. 

 

 Der Landkreis Göttingen hat die geschlossene Vereinbarung über die Wahrneh-
mung von Aufgaben der Jugendhilfe durch die Städte und Gemeinden und Samt-
gemeinden mit Ablauf 31.12.2017 gekündigt. 

 

 Die Arbeiten am Bauhofanbau sind weitestgehend abgeschlossen, mit dem Innen-
ausbau der Werkstatt im DGH wurde begonnen. Dankenswerterweise kann die an-
gemietete Scheune so lange genutzt werden, bis der Umzug von statten gehen 
kann. 

 

 Die Seniorenweihnachtsfeier findet am Sonntag um 14.30 Uhr in der Sporthalle 
Holzerode statt. Für die Ebergötzer fährt ein Bus um 14.00 Uhr an der Kirche und 
der Schule ab. 

 
zu 7. 

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde  
   Ebergötzen für das Haushaltsjahr 2016 
a) Zustimmung zum Entwurf 
b) Beschlussfassung der I. Nachtragshaushaltssatzung einschl. integrierter mittel- 
     fristiger Ergebnis- und Finanzplanung 
c) Beschlussfassung über den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
    „Grundstücksverwaltung Brotmuseum“ für das Wirtschaftsjahr 2016 

 

Auf die Ausführungen im Verwaltungsausschuss und die übersandten Vorlagen wird ver-

wiesen. Die Zahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie eine Aufstellung der Ver-

änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016 wurden übermittelt und werden als 

gelesen vorausgesetzt. Frau Bartus-Deutsch erläutert das Zahlenwerk nochmals detail-

liert. Mit den Ausführungen soll auch deutlich gemacht werden, dass noch liquide Mittel 

am Ende des Haushaltsjahres 2016 zur Verfügung stehen, die z.T. auch bereits in der Fi-

nanzplanung der Folgejahre verplant wurden. 

 

Aufgrund der konsequenten, sparsamen Haushaltsführung und trotz notwendiger Investiti-

onen und Unterhaltungsaufwenden kann man momentan mit dem Rücklagenbestand im 

Ergebnishaushalt und dem Liquiditätsüberschuss des Finanzhaushaltes zufrieden sein. 

Den negativen Beträgen in diesem Jahr und auch den Folgejahren ist jedoch Beachtung 

zu schenken, da man nicht nur von dem Erspartem auf Dauer wirtschaften kann. 

 

Zum Wirtschaftsplan wird Bezug auf die Vorlage für den Werksausschuss genommen. 

 

Beschluss: 

 

a) Dem vorliegenden Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 

wird zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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b) Der vorliegende Entwurf der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 

mit der angepassten integrierten Ergebnis- und Finanzplanung sowie dem fortgeschriebe-

nen Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 wird als Satzung erlassen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

c) Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Grundstücksverwaltung 

Brotmuseum“ für das Wirtschaftsjahr 2016 mit Erfolgs- und Vermögensplan wird in der 

vorliegenden Fassung beschlossen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

zu 8. 

Erlass einer Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Er-

satz von Auslagen sowie Verdienstausfall für Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und eh-

renamtlich tätige Personen der Gemeinde Ebergötzen 

 

Auf die Ausführungen im interfraktionellen Gespräch und im Verwaltungsausschuss wird 

verwiesen.  

 

 Es gibt mittlerweile die Satzung mit dem 4. Nachtrag, so dass es notwendig wird, ein 

neue Satzung zu erlassen. Diese orientiert sich an den Vorgaben und Empfehlungen 

des Nds. Städte- und Gemeindebundes und dabei an den Besonderheiten einer Mit-

gliedsgemeinde. 

 

 Die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters bleibt unverändert bestehen. 

 

 Die Aufwandsentschädigung für den 1. stv. Bürgermeister wurde von 50,00 Euro 

monatlich auf 150,00 Euro monatlich festgesetzt. Die vergangene Legislaturperiode 

hat gezeigt, dass diese Position mit viel persönlicher Freizeit im Dienst der Gemeinde 

verbunden war und daher der Betrag auch gerechtfertigt erscheint. 

 

 Für den 2. stv. Bürgermeister werden 50,00 Euro monatlich vorgeschlagen, dieser 

ging bisher leer aus. Auch hier hat die vergangene Legislaturperiode gezeigt, dass 

das Amt mit nicht unerheblicher privater Zeit ausgefüllt wird. 

 

 Die Pauschale für Fahrten im Gemeindegebiet für den Bürgermeister wurde von 

30,00 Euro auf 50,00 Euro monatlich angehoben.  

 

 Die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder wurden im Entwurf so belas-

sen. Die Sätze für Verdienstausfall, Kinderbetreuung, Reisekosten und Auslagener-

satz orientieren sich an der Satzung der Samtgemeinde Radolfshausen.  

 

 Zu diskutieren ist, ob den Ratsmitgliedern durch die elektronische Zusendung sämtli-

cher Sitzungsunterlagen zusätzlicher Aufwand entsteht, der entsprechend auszuglei-

chen ist.  
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 Die Satzung kann hier noch angepasst werden. Auch wurde darüber gesprochen, ob 

eine entsprechende Hardware (z.B. Tablets) für die Nutzung der Unterlagen ggf. im 

nächsten Jahr beschafft werden soll. Die Verwaltung hat hier schon einmal entspre-

chende Erkundigungen angestellt. Bereits jetzt wurde deutlich, dass sich nicht alle 

Ratsmitglieder mit dem Medium Tablet werden anfreunden können. Es sollen jedoch 

alle Bedürfnisse (Papier und/oder elektronisch) berücksichtigt werden. 

 

 Die Entschädigungen für den Umlegungsausschuss wurden geringfügig angehoben. 

 

 Neu ist das Amt des Ortsheimatpflegers, das sicherlich nicht mehr rein ehrenamtlich 

ohne Entschädigung ausgefüllt werden kann. Hierüber wurde (noch nicht abschlie-

ßend) diskutiert. 

 

Beschluss: 

 

Die Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Ver-

dienstausfallenschädigungen und Auslagenersatz an Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und 

ehrenamtlich tätige Personen der Gemeinde Ebergötzen wird in der vorliegenden Fassung 

erlassen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

zu 9.  

Unterbrechung der Sitzung für die Einwohnerfragestunde 

Karl Isenhuth fragt, wie es um die Straßenbeleuchtung in der „Lehwiese“ bestellt sei. Ihm 

wird rückgemeldet, dass es sich hier um eine Privatstraße handele. Eine Übernahme in 

die Baulast der Gemeinde ist noch nicht erfolgt, bzw. erfolgt erst bei Erfüllung der Voraus-

setzungen. Derzeit sei noch Firma Laukamp Immobilien zuständig. 

 

zu 10. 

Behandlung von Anfragen und Anregungen 

Anfragen und Anregungen sind nicht vorliegend. 

 

zu 11. 

Schließung der Sitzung 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 19.40 Uhr. 

    
 (Detlef Jurgeleit)     (Stefan Curdt) 

  Bürgermeister       Schriftführer    

       

     


